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Mitglieder-Info Nr. 46/2005 
 
Verordnung zur Änderung der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung und der Werkstättenverordnung 
 
Mein Mitglieder-Info Nr. 29/2005 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich hatte bereits mit o. a. Mitglieder-Info – und auch an anderen Stellen – darüber 
informiert, dass die Bundesregierung den Antrag Baden-Württembergs aufgegriffen 
und die Änderung der Werkstättenverordnung mit dem Ziel durchführen wolle, in § 2 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 WVO auch die nach Landesrecht bestimmten örtlichen Träger 
der Sozialhilfe als zuständiges Mitglied des Fachausschusses vorzusehen. Die Än-
derung der Verordnung sollte der Tatsache Rechnung tragen, dass für Werkstattleis-
tungen nicht mehr nur die überörtlichen Träger der Sozialhilfe, sondern auch örtliche 
Träger der Sozialhilfe zuständig sein können. 
 
Die Änderung der Werkstättenverordnung durch Artikel 2 der o. a. Verordnung ist am 
05.11.2005 in Kraft getreten (Bundesgesetzblatt I vom 04.11.2005, S. 3119). 
 
Der Auszug aus dem Bundesgesetzblatt ist als Anlage beigefügt. 
 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut - Landeswohlfahrtsverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg -
Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Diese Änderung wurde bereits bei der Aktualisierung der gemeinsamen Arbeitshilfen 
für den Fachausschuss in Werkstätten für behinderte Menschen berücksichtigt. 
 
Darüber hinaus ist die Schwerbehinderten-Ausgleichabgabeverordnung in § 42 und 
46 geändert worden. Von Bedeutung ist hierbei für die neuen Bundesländer die Ver-
längerung der Förderfrist für Werkstätten und Wohnstätten für behinderte Menschen 
durch den Bundesausgleichsfonds vom 31.12.2004 auf den 30.06.2006. 
 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 


